
 

  

S 11 R 15/22 ZV

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Sachsen
Sozialgericht Sächsisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung Zusatz- oder Sonderversicherung der

neuen Bundesländer
Rechtskraft -
Deskriptoren betriebliche Voraussetzung – Bauwesen –

Industriebau
Leitsätze Beim VEB Spezialbaukombinat

Magdeburg Kombinatsbetrieb Feuerungs-
und Grundbau Magdeburg handelte es
sich um einen volkseigenen
Massenproduktionsbetrieb bzw.
Produktionsdurchführungsbetrieb im
Bereich des Bauwesens mit
schwerpunktmäßigen Betriebsaufgaben
im Bereich des Industriebaus.

Normenkette AAÜG § 1 Abs. 1, VO-AVItech § 1, 2. DB §
1 Abs. 2

1. Instanz

Aktenzeichen S 11 R 15/22 ZV
Datum 10.10.2023

2. Instanz

Aktenzeichen L 7 R 485/23 ZV
Datum 16.05.2024

3. Instanz

Datum -

1. Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird der Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Leipzig vom 10. Oktober 2023 aufgehoben. Die
Beklagte wird, unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides
vom 6. Juli 2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 9. Dezember 2021 verurteilt, das Vorliegen der
Voraussetzungen von Â§ 1 AAÃ�G, die BeschÃ¤ftigungszeiten
des KlÃ¤gers vom 5.Â Oktober 1979 bis 31. Oktober 1979
und vom 14. Mai 1981 bis 30. Juni 1990 als Zeiten der
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fingierten Zusatzversorgung der zusÃ¤tzlichen
Altersversorgung der technischen Intelligenz in den
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben sowie die
in diesen ZeitrÃ¤umen tatsÃ¤chlich erzielten Arbeitsentgelte
festzustellen.

Â 

2. Die Beklagte erstattet dem KlÃ¤ger dessen notwendige
auÃ�ergerichtliche Kosten des gesamten Verfahrens.

Â 

3. Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Tatbestand:

Â 

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die Verpflichtung der Beklagten, die
BeschÃ¤ftigungszeiten des KlÃ¤gers vom 5. Oktober 1979 bis 31.Â Oktober 1979
und vom 14. Mai 1981 bis 30.Â Juni 1990 als Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit zum
Zusatzversorgungssystem der technischen Intelligenz sowie die in diesen
ZeitrÃ¤umen tatsÃ¤chlich erzielten Arbeitsentgelte festzustellen.

Â 

Dem 1955 geborenen KlÃ¤ger wurde, nach erfolgreichem Abschluss eines in der
Zeit von September 1975 bis August 1979 absolvierten Hochschulstudiums in der
Fachrichtung â��Technologie der Bauproduktionâ�� an der Ingenieurschule Yâ�¦.
sowie der Technischen Hochschule Aâ�¦., mit Urkunde vom 5. Oktober 1979 der
akademische Grad â��Diplomingenieurâ�� verliehen. Er war vom 1. September
1979 bis 31. Oktober 1979 als Projektingenieur im volkseigenen Betrieb (VEB)
Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦.
beschÃ¤ftigt, leistete vom 1. November 1979 bis 1. Mai 1981 seinen
Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee (NVA) ab und war anschlieÃ�end
vom 14.Â Mai 1981 bis 30. Juni 1990 (sowie darÃ¼ber hinaus) als Mitarbeiter
Projektierung sowie als Objektbauleiter (in der KonsumgÃ¼terverantwortung)
weiterhin im VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und
Grundbau Hâ�¦. beschÃ¤ftigt. Er erhielt keine Versorgungszusage und war zu Zeiten
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) nicht in ein
Zusatzversorgungssystem der Anlage 1 zum Anspruchs- und
AnwartschaftsÃ¼berfÃ¼hrungsgesetz (AAÃ�G) einbezogen.

Â 
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Am 30. April 2021 (Eingang bei der Beklagten am 4. Mai 2021) beantragte der
KlÃ¤ger die Ã�berfÃ¼hrung von Zusatzversorgungsanwartschaften und legte seine
Ingenieururkunde, sein Ingenieurzeugnis, seine Arbeits- und Ã�nderungsvertrÃ¤ge
sowie seinen Ausweis fÃ¼r Arbeit und Sozialversicherung vor. 

Â 

Den Antrag lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 6. Juli 2021 ab und fÃ¼hrte zur
BegrÃ¼ndung aus: Eine Versorgungsanwartschaft im Sinne von Â§ 1 Abs.Â 1 AAÃ�G
sei nicht entstanden. Weder habe eine positive Versorgungszusage (Anwartschaft)
zu Zeiten der DDR vorgelegen, noch sei am 30. Juni 1990 (SchlieÃ�ung der
Zusatzversorgungssysteme) eine BeschÃ¤ftigung ausgeÃ¼bt worden, die â�� aus
bundesrechtlicher Sicht â�� dem Kreis der obligatorisch Versorgungsberechtigten
zuzuordnen sei. Das AAÃ�G sei nicht anwendbar. FÃ¼r eine fingierte
Zusatzversorgungsanwartschaft liege die betriebliche Voraussetzung nicht vor. Der
BeschÃ¤ftigungsbetrieb des KlÃ¤gers sei kein volkseigener Produktionsbetrieb oder
diesen gleichgestellter Betrieb gewesen. 

Â 

Hiergegen legte der KlÃ¤ger mit Schreiben vom 5. August 2021 (Eingang bei der
Beklagten am 6. August 2021) Widerspruch ein und fÃ¼hrte zur BegrÃ¼ndung aus:
Er erfÃ¼lle alle Bedingungen und Voraussetzungen fÃ¼r eine
Zusatzversorgungsanwartschaft. Er habe Ã¼ber 22 Jahre im KonstruktionsbÃ¼ro
eines volkseigenen Betriebes gearbeitet. Der Betrieb habe sich hauptsÃ¤chlich mit
der Konstruktion und dem Bau von IndustrieÃ¶fen befasst und sei dem
Bauministerium direkt unterstellt gewesen.

Â 

Mit Widerspruchsbescheid vom 9. Dezember 2021 wies die Beklagte den
Widerspruch als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck und fÃ¼hrte zur BegrÃ¼ndung aus: Eine
fingierte Zusatzversorgungsanwartschaft des KlÃ¤gers sei nicht entstanden, weil die
betriebliche Voraussetzung am 30.Â Juni 1990 nicht vorgelegen habe, denn der VEB
Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. sei
kein volkseigener ProduktionsdurchfÃ¼hrungsbetrieb der Industrie oder des
Bauwesens gewesen. Der Hauptzweck des Betriebes sei nicht auf die Errichtung von
gleichartigen Bauwerken im GroÃ�serienverfahren, sondern auf den industriellen
Feuerungs- und Schornsteinbau, den keramischen Industrieofenbau, den brunnen-
und ingenieurtechnischen Grundbau, die DurchfÃ¼hrung von Fliesenarbeiten und
Bauwerksabdichtungen, den traditionellen Hoch- und Stahlbau und die
Baumaschineninstandsetzung ausgerichtet gewesen. Ein Bezug zur industriellen
Massenproduktion liege bei solchen, Ã¼berwiegend an individuell vorliegende
Gegebenheiten angepassten Bauleistungen nicht vor. Spezialbaubetriebe seien
auch keine gleichgestellten Betriebe gewesen. Unerheblich sei im Ã�brigen, dass
der Betrieb auch Konstruktionsaufgaben verrichtet habe, da er nicht als
KonstruktionsbÃ¼ro bezeichnet worden sei.
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Â 

Hiergegen erhob der KlÃ¤ger am 11. Januar 2022 Klage zum Sozialgericht Leipzig
(im Verfahren S 11 R 15/22 ZV) und begehrte die Feststellung von
Zusatzversorgungsanwartschaften. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte er aus, der VEB
Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. sei ein
Produktionsbetrieb gewesen, da er Ã¼ber eine standardisierte Massenproduktion
verfÃ¼gt habe. Der Betrieb habe vorrangig Ã�fen fÃ¼r industrielle
Produktionsprozesse, zum Beispiel fÃ¼r die Herstellung von Fliesen, produziert. Bei
den Ã�fen habe es sich um standardisierte Produkte gehandelt. Der Betrieb habe
auch eine typische Produktpalette vorgehalten.

Â 

Das Sozialgericht Leipzig hat die Klage â�� nach AnhÃ¶rung der Beteiligten mit
gerichtlichen Schreiben vom 14. Juli 2023 â�� mit Gerichtsbescheid vom 10.
Oktober 2023 (im Verfahren S 11 R 15/22 ZV) abgewiesen und zur BegrÃ¼ndung
ausgefÃ¼hrt: Zutreffend habe die Beklagte mit den angefochtenen Bescheiden
festgestellt, dass der Betrieb VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb
Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. weder ein volkseigener Produktionsbetrieb, noch
einem solchen gleichgestellt gewesen sei. Es verwies deshalb auf die GrÃ¼nde im
Widerspruchsbescheid.

Â 

Gegen den ihm am 12. Oktober 2023 zugestellten Gerichtsbescheid hat der KlÃ¤ger
am 24.Â Oktober 2023 Berufung eingelegt, mit der er sein Begehren nach
Feststellung von Zusatzversorgungsanwartschaften weiterverfolgt. Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrt er unter anderem aus: Beim VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. habe es sich um einen
Produktionsbetrieb gehandelt. Ein Produkt dieses Betriebes dÃ¼rfte vom Gericht
aus zu sehen sein; es handele sich um den dreihundert Meter hohen Schornstein in
Chemnitz; dieser Schornstein sei von Daniel Buren farbig gestaltet worden und
werde landlÃ¤ufig auch als â��Schorschâ�� bezeichnet.

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt â�� sinngemÃ¤Ã� und sachdienlich gefasst â��,

Â 

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Leipzig vom 10. Oktober 2023 aufzuheben
und die Beklagte, unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides vom 6.Â Juli 2021 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 9. Dezember 2021, zu verurteilen, die
Anwendbarkeit von Â§ 1 AAÃ�G, seine BeschÃ¤ftigungszeiten vom 5. Oktober 1979
bis 31. Oktober 1979 und vom 14. Mai 1981 bis 30.Â Juni 1990 als Zeiten der
ZugehÃ¶rigkeit zur zusÃ¤tzlichen Altersversorgung der technischen Intelligenz
sowie die in diesen ZeitrÃ¤umen tatsÃ¤chlich erzielten Arbeitsentgelte
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festzustellen.

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Zur BegrÃ¼ndung bezieht sie sich auf den angefochtenen Gerichtsbescheid.

Â 

Der Senat hat schriftliche AuskÃ¼nfte der Zeitzeugen Dâ�¦. vom 16. Januar 2024,
Eâ�¦. vom 26. Januar 2024 und Fâ�¦. vom 31. Januar 2024 eingeholt,
Betriebsunterlagen zum streitgegenstÃ¤ndlichen BeschÃ¤ftigungsbetrieb bei der
Beklagten, aus dem Internet vom Zeitzeugen Xâ�¦. (Stand: Januar 2010) und aus
dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt beigezogen sowie AuskÃ¼nfte aus dem
Bundesarchiv vom 26. Januar 2024, vom 19. Februar 2024 und vom 26. Februar
2024 eingeholt.

Â 

Mit SchriftsÃ¤tzen vom 28. MÃ¤rz 2024 (Beklagte) und vom 15. April 2024 (KlÃ¤ger)
haben die Beteiligten jeweils ihr EinverstÃ¤ndnis zur Entscheidung des Rechtsstreits
durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung erklÃ¤rt. 

Â 

Dem Senat haben die Verwaltungsakten der Beklagten sowie die Gerichtsakten
beider RechtszÃ¼ge vorgelegen. Zur ErgÃ¤nzung des Sach- und Streitstandes wird
hierauf insgesamt Bezug genommen. 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Â 

I.

Der Senat konnte ohne mÃ¼ndliche Verhandlung durch Urteil entscheiden, weil die
Beteiligten sich hiermit einverstanden erklÃ¤rt haben (Â§ 153 Abs. 1 in Verbindung
mit Â§ 124 Abs.Â 2 des Sozialgerichtsgesetzes [SGG]).
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Â 

II.

Die statthafte und zulÃ¤ssige Berufung des KlÃ¤gers ist vollumfÃ¤nglich
begrÃ¼ndet, weil das Sozialgericht Leipzig die Klage zu Unrecht mit
Gerichtsbescheid vom 10. Oktober 2023 abgewiesen hat. Der Ablehnungsbescheid
der Beklagten vom 6. Juli 2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 9.
Dezember 2021 (Â§ 95 SGG) ist rechtswidrig und verletzt den KlÃ¤ger in seinen
Rechten (Â§Â 54 Abs. 2 Satz 1 SGG). Denn der KlÃ¤ger hat einen Anspruch darauf,
dass die Beklagte die Anwendbarkeit von Â§ 1 AAÃ�G und die von ihm geltend
gemachten BeschÃ¤ftigungszeiten vom 5. Oktober 1979 bis 31. Oktober 1979 und
vom 14. Mai 1981 bis 30. Juni 1990 als Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit zum
Zusatzversorgungssystem der technischen Intelligenz (Nr.Â 1 der Anlage 1 zum
AAÃ�G) sowie die in diesen ZeitrÃ¤umen tatsÃ¤chlich erzielten Arbeitsentgelte
feststellt, weil er am 30.Â Juni 1990 diesem Zusatzversorgungssystem zwar nicht
tatsÃ¤chlich, jedoch fiktiv zugehÃ¶rig war.

Â 

Anspruchsgrundlage fÃ¼r die Feststellung von Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit zu einem
Versorgungssystem, in denen eine BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt
worden ist, sind Â§Â§ 1 und 5 AAÃ�G. Die vom KlÃ¤ger geltend gemachten
BeschÃ¤ftigungszeiten vom 5.Â Oktober 1979 bis 31. Oktober 1979 und vom 14.
Mai 1981 bis 30. Juni 1990 kÃ¶nnen dem Zusatzversorgungssystem der technischen
Intelligenz (Nr. 1 der Anlage 1 zum AAÃ�G) zugeordnet werden, weil zwar keine
tatsÃ¤chliche, aber eine fingierte Versorgungsanwartschaft bestand.

Â 

In dem Verfahren nach Â§ 8 AAÃ�G, das einem Vormerkungsverfahren nach 
Â§Â 149 Abs. 5 des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VI) Ã¤hnlich und
auÃ�erhalb des Rentenverfahrens durchzufÃ¼hren ist (vgl. dazu stellvertretend:
BSG, Urteil vom 18. Juli 1996 â�� 4Â RA 7/95 â�� SozR 3-8570 Â§ 8 Nr. 2), ist die
Beklagte nur dann zu den vom KlÃ¤ger begehrten Feststellungen verpflichtet, wenn
dieser dem persÃ¶nlichen Anwendungsbereich des Anspruchs- und
AnwartschaftsÃ¼berfÃ¼hrungsgesetzes nach Â§ 1 Abs. 1 AAÃ�G unterfÃ¤llt. Erst
wenn dies zu bejahen ist, ist in einem weiteren Schritt festzustellen, ob er
BeschÃ¤ftigungszeiten zurÃ¼ckgelegt hat, die einem Zusatzversorgungssystem,
hier der zusÃ¤tzlichen Altersversorgung der technischen Intelligenz (Nr. 1 der
Anlage 1 zum AAÃ�G), zuzuordnen sind (Â§ 5 AAÃ�G).

Â 

Dies ist vorliegend der Fall, weil der KlÃ¤ger am 30. Juni 1990 zwar nicht
tatsÃ¤chlich, aber fingiert in das Zusatzversorgungssystem der zusÃ¤tzlichen
Altersversorgung der technischen Intelligenz in den volkseigenen und ihnen
gleichgestellten Betrieben einbezogen und damit versorgungsberechtigt war. 
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Â 

Der KlÃ¤ger war bei Inkrafttreten des AAÃ�G am 1. August 1991 nicht Inhaber einer
erworbenen Versorgungsberechtigung im Sinne des Â§Â 1 Abs. 1 Satz 1 AAÃ�G.
Einen â��Anspruchâ�� auf Versorgung (= Vollrecht) besaÃ� er zu diesem Zeitpunkt
nicht, weil schon kein â��Versorgungsfallâ�� (Alter, InvaliditÃ¤t) eingetreten war.

Â 

Er war zu diesem Zeitpunkt auch nicht Inhaber einer bestehenden
Versorgungsanwartschaft im Sinne des Â§Â 1 Abs. 1 Satz 1 AAÃ�G. Dies hÃ¤tte
vorausgesetzt, dass er in das Versorgungssystem einbezogen gewesen wÃ¤re. Eine
solche Einbeziehung in das Zusatzversorgungssystem der technischen Intelligenz
konnte durch eine Versorgungszusage in Form eines nach Art. 19 Satz 1 des
Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik Ã¼ber die Herstellung der Einheit Deutschlands
(Einigungsvertrag) vom 31. August 1990 (BGBl. II 1990, S. 889, berichtigt S. 1239)
bindend gebliebenen Verwaltungsaktes, durch eine Rehabilitierungsentscheidung
auf der Grundlage von Art. 17 des Einigungsvertrages oder durch eine
Einzelentscheidung, zum Beispiel auf Grund eines Einzelvertrages (vgl. Â§ 1 Abs. 3
der â��Zweiten DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur Verordnung Ã¼ber die
zusÃ¤tzliche Altersversorgung der technischen Intelligenz in den volkseigenen und
ihnen gleichgestellten Betriebenâ�� vom 24. Mai 1951 [DDR-GBl. 1951, Nr.Â 62,
S.Â 487]), erfolgen. Keine dieser Voraussetzungen ist vorliegend erfÃ¼llt.

Â 

Auch der Tatbestand des Â§ 1 Abs. 1 Satz 2 AAÃ�G ist nicht erfÃ¼llt. Der KlÃ¤ger
war zu keinem Zeitpunkt vor dem 30. Juni 1990 in ein Versorgungssystem
einbezogen und vor Eintritt des Leistungsfalls ausgeschieden (Fall einer gesetzlich
fingierten Versorgungsanwartschaft). 

Â 

Der KlÃ¤ger war am 1. August 1991 (Inkrafttreten des AAÃ�G) allerdings Inhaber
einer fingierten Versorgungsanwartschaft im Sinne der vom Bundessozialgericht
(BSG) in stÃ¤ndiger Rechtsprechung vorgenommenen erweiternden
verfassungskonformen Auslegung des Â§Â 1 Abs. 1 AAÃ�G (vgl.Â dazu: BSG, Urteil
vom 9. April 2002 â�� B 4 RA 31/01 R â�� SozR 3-8570 Â§Â 1 AAÃ�G Nr.Â 2 S. 14;
BSG, Urteil vom 10. April 2002 â�� B 4 RA 34/01 R â�� SozR 3-8570 Â§Â 1 AAÃ�G
Nr. 3 S.Â 20; BSG, Urteil vom 10. April 2002 â�� B 4 RA 10/02 R â�� SozR 3-8570 Â§
1 AAÃ�G Nr. 5 S.Â 33; BSG, Urteil vom 9.Â April 2002 â�� B 4 RA 41/01 R â�� SozR
3-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr.Â 6 S.Â 40; BSG, Urteil vom 9.Â April 2002 â�� B 4 RA 3/02 R
â�� SozR 3-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr. 7 S.Â 60; BSG, Urteil vom 10.Â April 2002 â�� BÂ 4
RA 18/01 R â�� SozR 3-8570 Â§Â 1 AAÃ�G Nr. 8 S.Â 74; BSG, Urteil vom 15. Juni
2010 â�� B 5 RS 6/09 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 22-36; BSG, Urteil vom 15. Juni
2010 â�� B 5 RS 9/09 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 15-31; BSG, Urteil vom
15.Â Juni 2010 â�� BÂ 5 RS 10/09 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 15-31; BSG, Urteil
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vom 15. Juni 2010 â�� B 5 RS 17/09 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 15-31), weil er
am 30.Â Juni 1990 einen Anspruch auf Erteilung einer Versorgungszusage gehabt
hÃ¤tte. 

Â 

Danach ist bei Personen, die am 30. Juni 1990 in ein Versorgungssystem nicht
einbezogen waren und die nachfolgend auch nicht auf Grund originÃ¤ren
Bundesrechts einbezogen wurden, zu prÃ¼fen, ob sie aus der Sicht des am 1.
August 1991 gÃ¼ltigen Bundesrechts nach den am 30. Juni 1990 gegebenen
UmstÃ¤nden einen Anspruch auf Erteilung einer Versorgungszusage gehabt
hÃ¤tten. Ein solcher, fiktiver Anspruch hÃ¤ngt im Bereich der Zusatzversorgung der
technischen Intelligenz gemÃ¤Ã� Â§ 1 der â��Verordnung Ã¼ber die zusÃ¤tzliche
Altersversorgung der technischen Intelligenz in den volkseigenen und ihnen
gleichgestellten Betriebenâ�� (nachfolgend: VO-AVItech) vom 17. August 1950
(DDR-GBl. 1950, Nr.Â 93, S.Â 844) und der â��Zweiten
DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur Verordnung Ã¼ber die zusÃ¤tzliche
Altersversorgung der technischen Intelligenz in den volkseigenen und ihnen
gleichgestellten Betriebenâ�� (nachfolgend: 2.Â DB) vom 24.Â Mai 1951 (DDR-GBl.
1951, Nr.Â 62, S.Â 487) von drei (kumulativen) Voraussetzungen ab, nÃ¤mlich von 

1. der Berechtigung, eine bestimmte Berufsbezeichnung zu fÃ¼hren
(persÃ¶nliche Voraussetzung), und

2. der AusÃ¼bung einer entsprechenden TÃ¤tigkeit (sachliche Voraussetzung),
und zwar

3. in einem volkseigenen Produktionsbetrieb im Bereich der Industrie oder des
Bauwesens im Sinne von Â§ 1 Abs. 1 der 2. DB oder in einem durch Â§ 1
Abs. 2 der 2.Â DB gleichgestellten Betrieb (betriebliche Voraussetzung).

MaÃ�geblich ist hierbei das SprachverstÃ¤ndnis der DDR am 2.Â Oktober 1990
(BSG, Urteil vom 9. April 2002 â�� B 4 RA 31/01 R â�� SozR 3-8570 Â§ 1 Nr.Â 2 S.
13; BSG, Urteil vom 15. Juni 2010 â�� B 5 RS 6/09 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 37;
BSG, Urteil vom 15. Juni 2010 â�� B 5 RS 9/09 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 32;
BSG, Urteil vom 15.Â Juni 2010 â�� BÂ 5 RS 10/09 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr.Â 32; BSG, Urteil vom 15. Juni 2010 â�� B 5 RS 17/09 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr.Â 32).

Â 

Nur wenn eine solche fingierte Zusatzversorgungsanwartschaft am 30. Juni 1990
bestanden hat, kann und darf weiter geprÃ¼ft werden, welche konkreten
ZeitrÃ¤ume unter diese Zusatzversorgungsanwartschaft fallen. 

Â 

Ausgehend hiervon war der KlÃ¤ger Inhaber einer fingierten
Versorgungsanwartschaft, weil er am 30. Juni 1990 versorgungsberechtigt war. Zu
diesem Zeitpunkt war er nÃ¤mlich im VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
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Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. beschÃ¤ftigt (dazu nachfolgend
unter 1.). Dieser Betrieb war ein volkseigener ProduktionsdurchfÃ¼hrungsbetrieb
des Bauwesens (dazu nachfolgend unter 2.). Der KlÃ¤ger erfÃ¼llte zudem auch die
persÃ¶nliche und sachliche Voraussetzung einer fingierten
Zusatzversorgungsanwartschaft (dazu nachfolgend unter 3.). Die fingierte
Zusatzversorgungsanwartschaft des KlÃ¤gers erstreckt sich auf den gesamten, im
Klage- und Berufungsverfahren streitgegenstÃ¤ndlichen BeschÃ¤ftigungszeitraum 
vom 5. Oktober 1979 bis 31. Oktober 1979 und vom 14. Mai 1981 bis 30. Juni 1990
(dazu nachfolgend unter 4.).

Â 

1.

BeschÃ¤ftigungsbetrieb des KlÃ¤gers am 30. Juni 1990, und damit Arbeitgeber des
KlÃ¤gers im rechtlichen Sinn â�� worauf es nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung
des BSG allein ankommt (vgl. dazu: BSG, Urteil vom 18.Â Dezember 2003 â�� B 4
RA 20/03 R â�� SozR 4-8570 Â§Â 1 AAÃ�G Nr. 2 S. 6, S. 13; BSG, Urteil vom 6.Â Mai
2004 â�� B 4 RA 49/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 21; BSG, Urteil vom
16.Â MÃ¤rz 2006 â�� B 4 RA 30/05 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 28; BSG, Urteil
vom 7.Â September 2006 â�� B 4 RA 39/05 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 15; BSG,
Urteil vom 7.Â September 2006 â�� B 4 RA 41/05 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr.Â 15; BSG, Urteil vom 15.Â Juni 2010 â�� B 5 RS 6/09 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr. 37; BSG, Urteil vom 15. Juni 2010 â�� B 5 RS 9/09 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr. 32; BSG, Urteil vom 15. Juni 2010 â�� B 5 RS 10/09 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr. 32; BSG, Urteil vom 15.Â Juni 2010 â�� B 5 RS 17/09 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr. 32; BSG, Urteil vom 20.Â MÃ¤rz 2013 â�� B 5 RS 27/12 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 17; BSG, Urteil vom 7. Dezember 2017 â�� B 5 RS 1/16 R â��
JURIS-Dokument, RdNr. 13) â�� war, ausweislich der vorliegenden ArbeitsvertrÃ¤ge,
Ã�nderungsvertrÃ¤ge und Ã�nderungsmitteilungen vom 27. August 1979, vom 27.
Mai 1981, vom 4. Februar 1982, vom 8. MÃ¤rz 1984, vom 1. MÃ¤rz 1986, vom 10.
November 1987 und vom 14. November 1988 sowie ausweislich der Eintragungen
im vorliegenden Ausweis des KlÃ¤gers fÃ¼r Arbeit und Sozialversicherung,
ausschlieÃ�lich der VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs-
und Grundbau Hâ�¦..

Â 

Dieses mit Wirkung ab 1. September 1979 zwischen dem KlÃ¤ger und dem VEB
Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦.
begrÃ¼ndete ArbeitsverhÃ¤ltnis bestand auch (mindestens) bis zum 30. Juni 1990
fort, weil der KlÃ¤ger weder dieses bestehende ArbeitsverhÃ¤ltnis gekÃ¼ndigt oder
aufgelÃ¶st, noch Unterlagen vorgelegt hat, nach denen ein neues, ersetzendes,
eigenstÃ¤ndiges ArbeitsverhÃ¤ltnis begrÃ¼ndet wurde, wie sich sowohl den
Eintragungen im vorliegenden Ausweis des KlÃ¤gers fÃ¼r Arbeit und
Sozialversicherung als auch der KÃ¼ndigung (erst) vom 27. Februar 1991
entnehmen lÃ¤sst. 
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Â 

2.

Beim BeschÃ¤ftigungsbetrieb des KlÃ¤gers im rechtlichen Sinne am 30. Juni 1990,
also dem VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und
Grundbau Hâ�¦., handelte es sich auch um einen volkseigenen
ProduktionsdurchfÃ¼hrungsbetrieb des Bauwesens, dem die Massenproduktion das
maÃ�gebliche GeprÃ¤ge verlieh, im Sinne der Rechtsprechung des BSG. 

Â 

Dem Geltungsbereich der VO-AVItech und der 2. DB unterfallen die
Produktionsbetriebe (der Industrie und des Bauwesens), deren Hauptzweck (bzw.
Schwerpunkt) auf die industrielle (serienmÃ¤Ã�ig wiederkehrende) Fertigung,
Herstellung, Anfertigung, Fabrikation bzw. Produktion von SachgÃ¼tern oder die
massenhafte Errichtung von baulichen Anlagen ausgerichtet war (vgl. exemplarisch:
BSG, Urteil vom 18. Dezember 2003 â�� B 4 RA 14/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.
28; BSG, Urteil vom 6.Â Mai 2004 â�� B 4 RA 44/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.
17; BSG, Urteil vom 27.Â Juli 2004 â�� B 4 RA 8/04 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr.Â 20; BSG, Urteil vom 27. Juli 2004 â�� B 4 RA 11/04 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr.Â 18; BSG, Urteil vom 23. August 2007 â�� B 4 RS 3/06 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 23; BSG, Urteil vom 19. Juli 2011 â�� B 5 RS 1/11 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 23; BSG, Urteil vom 19.Â Juli 2011 â�� B 5 RS 7/10 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 27). Der versorgungsrechtlich maÃ�gebliche Betriebstyp ist neben
den Merkmalen â��Betriebâ�� und â��volkseigenâ�� maÃ�geblich durch das
weitere Merkmal â��Produktion (Industrie/Bauwesen)â�� gekennzeichnet. Zwar
sprechen die Ã�berschrift der Versorgungsordnung, ihr Vorspann
(â��PrÃ¤ambelâ��) und ihr Â§Â 1 und ebenso Â§Â 1 Abs.Â 1 der 2.Â DB nur vom
â��volkseigenen Betriebâ��. Nach diesem Teil des Wortlauts wÃ¤ren alle Betriebe,
die auf der Basis von Volkseigentum arbeiteten, erfasst worden. Der in Â§ 1 Abs. 2
der 2.Â DB verwendete Ausdruck â��Produktionsbetriebâ�� macht jedoch deutlich,
dass die Zusatzversorgung der technischen Intelligenz nicht in jedem volkseigenen
Betrieb galt. Weil dort Betriebe und Einrichtungen aufgelistet wurden, die einem
â��Produktionsbetriebâ�� gleichgestellt wurden, wird klar, dass die
Versorgungsordnung und auch Â§ 1 Abs. 1 der 2.Â DB nur (volkseigene)
Produktionsbetriebe erfasste. Dies wird durch Â§ 1 der 1.Â DB vom 26. September
1950 (DDR-GBl. 1950, Nr. 111, S. 1043) bestÃ¤tigt, nach dem nurÂ bestimmte
Berufsgruppen der technischen Intelligenz, die gerade in einem
â��Produktionsbetriebâ�� verantwortlich tÃ¤tig waren, generell in den Kreis der
Versorgungsberechtigten einbezogen werden sollten (BSG, Urteil vom 9.Â April
2002 â�� B 4 RA 41/01 R â�� SozR 3-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr.Â 6, S.Â 43 f.). Dass es
dabei auf Produktionsbetriebe nur der â��Industrieâ�� und des â��Bauwesensâ��
ankommt, ergibt sich mit Blick auf die Produktionsbetriebe der Industrie u.a. schon
aus der Einbeziehung des Ministeriums fÃ¼r Industrie in Â§ 5 VO-AVItech und fÃ¼r
die Produktionsbetriebe des Bauwesens aus der sprachlichen und sachlichen
GegenÃ¼berstellung von â��Produktionsbetrieben der Industrie und
desÂ Bauwesensâ�� einerseits und allen anderen â��volkseigenen Betriebenâ��
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andererseits, welche die DDR spÃ¤testens ab den 1960er-Jahren und jedenfalls am
30.Â Juni 1990 in ihren einschlÃ¤gigen Gesetzestexten vorgenommen hat. Hierauf
weisen Â§Â 2 der â��Verordnung Ã¼ber die Aufgaben, Rechte und Pflichten der
volkseigenen Betriebe, Kombinate und VVBâ�� vom 28. MÃ¤rz 1973 (DDR-GBl.
1973 I, Nr. 15, S. 129) sowie Â§Â 41 Abs.Â 1 1.Â Spiegelstrich in Verbindung mit
Â§Â 41 Abs.Â 2 der â��Verordnung Ã¼ber die volkseigenen Kombinate,
Kombinatsbetriebe und volkseigenen Betriebeâ�� vom 8. November 1979 (DDR-
GBl. 1979 I, Nr.Â 38, S. 355) hin, welche die Kombinate, Kombinatsbetriebe und die
Ã¼brigen volkseigenen Betriebe in der Industrie und im Bauwesen denen aus
anderen Bereichen der Volkswirtschaft (z.B. im Handel, auf dem Gebiet der
Dienstleistungen, in der Landwirtschaft) gegenÃ¼berstellen. 

Â 

Ein volkseigener Produktionsbetrieb der Industrie liegt nur vor, wenn der von ihm
verfolgte Hauptzweck auf die industrielle, massenhafte Fertigung, Fabrikation,
Herstellung beziehungsweise Produktion (fordistisches Produktionsmodell) von
SachgÃ¼tern ausgerichtet war (BSG, Urteil vom 9. April 2002 â�� B 4 RA 41/01 R
â�� SozR 3-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr. 6 S.Â 35, S.Â 46 und S. 47; BSG, Urteil vom
23.Â August 2007 â�� B 4 RS 3/06 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 23). Es muss sich
also um einen â��ProduktionsdurchfÃ¼hrungsbetriebâ�� gehandelt haben, der sein
maÃ�gebliches GeprÃ¤ge durch die unmittelbare industrielle Massenproduktion von
SachgÃ¼tern erhalten hat (vgl. dazu explizit: BSG, Urteil vom 19.Â Juli 2011 â�� B 5
RS 1/11 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 20; BSG, Urteil vom 19. Juli 2011 â�� B 5 RS
7/10 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 24; BSG, Urteil vom 19. Juli 2011 â�� B 5 RS 4/10
R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 25; BSG, Urteil vom 28.Â September 2011 â�� B 5 RS
8/10 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 19; BSG, Urteil vom 9.Â Mai 2012 â�� B 5 RS
8/11 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 21; BSG, Urteil vom 9.Â Oktober 2012 â�� B 5 RS
5/11 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 21; BSG, Urteil vom 9. Oktober 2012 â�� B 5 RS
5/12 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 23; BSG, Urteil vom 20. MÃ¤rz 2013 â�� B 5 RS
3/12 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 24). 

Â 

Ein volkseigener Produktionsbetrieb des Bauwesens liegt nur vor, wenn ihm die
Bauproduktion, mithin die unmittelbare industrielle AusfÃ¼hrung von
BautÃ¤tigkeiten das GeprÃ¤ge gegeben hat (BSG, Urteil vom 8. Juni 2004 â�� B 4
RA 57/03 R â�� SozR 4-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr.Â 3 S. 16). 

Â 

Industrie und Bauwesen waren in der DDR die â��fÃ¼hrendenâ��
Produktionsbereiche (vgl. BSG, Urteil vom 9. April 2002 â�� B 4 RA 41/01 R â�� 
SozR 3-8570 Â§ 1 Nr. 6 S.Â 40). Erforderlich zur ErfÃ¼llung der betrieblichen
Voraussetzung ist daher, dass die unmittelbare Eigenproduktion dem Betrieb das
GeprÃ¤ge verliehen hat (BSG, Urteil vom 6.Â Mai 2004 â�� BÂ 4 RA 44/03 R â��
JURIS-Dokument RdNr. 18; BSG, Urteil vom 27. Juli 2004 â�� B 4 RA 11/04 R â��
JURIS-Dokument RdNr. 18 f.), wobei es sich um Massenproduktion im Sinne von
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massenhaftem AusstoÃ� standardisierter Produkte, die hohe Produktionsgewinne
nach den Bedingungen der sozialistischen Planwirtschaft ermÃ¶glichen sollten,
gehandelt haben muss (BSG, Urteil vom 9. April 2002 â�� B 4 RA 41/01 R â�� SozR
3-8570 Â§Â 1 AAÃ�G Nr. 6 S.Â 35, S.Â 46; BSG, Urteil vom 8. Juni 2004 â�� B 4 RA
57/03 R â�� SozR 4-8570 Â§Â 1 AAÃ�G Nr. 3 S. 16; BSG, Urteil vom 23. August 2007
â�� B 4 RS 3/06 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 23; BSG, Urteil vom 19. Juli 2011 â�� 
B 5 RS 1/11 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 23; BSG, Urteil vom 19. Juli 2011 â�� B 5
RS 7/10 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 27). 

Â 

Nach der VO-AVItech sollte nur die technische Intelligenz in solchen Betrieben
privilegiert werden, die durch wissenschaftliche Forschungsarbeit und die
ErfÃ¼llung technischer Aufgaben in den produzierenden Betrieben einen
â��schnelleren, planmÃ¤Ã�igen Aufbauâ�� der DDR ermÃ¶glichen sollten (vgl.
PrÃ¤ambel zur VO-AVItech). Dem lag das so genannte fordistische
Produktionsmodell zu Grunde, das auf stark standardisierter Massenproduktion und
Konstruktion von GÃ¼tern mit Hilfe hoch spezialisierter, monofunktionaler
Maschinen basierte (BSG, Urteil vom 23. August 2007 â�� B 4 RS 3/06 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr.Â 23). Denn der MassenausstoÃ� standardisierter Produkte sollte
hohe Produktionsgewinne nach den Bedingungen der Planwirtschaft ermÃ¶glichen
(BSG, Urteil vom 9. April 2002 â�� B 4 RA 41/01 R â�� SozR 3-8570 Â§ 1 Nr. 6 S. 35,
S. 46 f.; BSG, Urteil vom 23. August 2007 â�� B 4 RS 3/06 R â�� JURIS-Dokument,
RdNr. 23). 

Â 

Dass nur eine unmittelbare industrielle Massenproduktion im Bereich des
Bauwesens und nicht das Erbringen von Bauleistungen jeglicher Art fÃ¼r die DDR
und fÃ¼r die Einbeziehung in das Versorgungssystem der AVItech von
maÃ�geblicher Bedeutung war, spiegelt sich in dem â��Beschluss Ã¼ber die
Anwendung der GrundsÃ¤tze des neuen Ã¶konomischen Systems der Planung und
Leitung der Volkswirtschaft im Bauwesenâ�� vom 14. Juni 1963 (DDR-GBl.Â 1963 II,
Nr. 63, S.Â 437) wider. Dort wurde auf die besondere Bedeutung des Bauwesens
nach dem Produktionsprinzip unter anderem unter der ZustÃ¤ndigkeit des
Ministeriums fÃ¼r Bauwesen hingewiesen. Mit der Konzentration der
BaukapazitÃ¤ten in groÃ�en Bau- und Montagekombinaten sollte ein neuer,
selbststÃ¤ndiger Zweig der Volkswirtschaft geschaffen werden, der die
Organisierung und DurchfÃ¼hrung der kompletten Serienfertigung von
gleichartigen Bauwerken zum Gegenstand hatte. Die Bau- und Montagekombinate
sollten danach unter anderem den Bau kompletter Produktionsanlagen
einschlieÃ�lich der dazugehÃ¶rigen Wohnkomplexe und Nebenanlagen
durchfÃ¼hren und jeweils die betriebsfertigen Anlagen und schlÃ¼sselfertigen
Bauwerke bei Anwendung der komplexen FlieÃ�fertigung, der
SchnellbauflieÃ�fertigung und des kombinierten und kompakten Bauens
Ã¼bergeben. Von wesentlicher Bedeutung war somit das
(Massen-)â��Produktionsprinzipâ�� in der Bauwirtschaft. DemgemÃ¤Ã� wurde in
dem â��Beschluss Ã¼ber die Anwendung der GrundsÃ¤tze des neuen
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Ã¶konomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft im
Bauwesenâ�� vom 14.Â Juni 1963 (DDR-GBl. 1963 II, Nr. 63, S. 437) unter anderem
unterschieden zwischen der von den Bau- und Montagekombinaten
durchzufÃ¼hrenden Erstellung von Bauwerken in Massenproduktion einerseits und
den Baureparaturbetrieben andererseits, die im Wesentlichen zustÃ¤ndig waren
fÃ¼r die Erhaltung der Bausubstanz, die DurchfÃ¼hrung von Um- und Ausbauten
sowie von kleineren Neubauten (BSG, Urteil vom 8.Â Juni 2004 â�� B 4 RA 57/03 R
â�� SozR 4-8570 Â§Â 1 AAÃ�G Nr.Â 3 S. 16, RdNr. 20; BSG, Urteil vom 23. August
2007 â�� B 4 RS 3/06 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 24). Damit hatte der
Gesetzgeber der DDR im Bauwesen selbst zwischen massenhafter
Neubauproduktion und sonstiger BautÃ¤tigkeit differenziert, weshalb es
grundsÃ¤tzlich nicht ausreicht auf das WÃ¶rterbuch der Ã�konomie des Sozialismus
(7.Â Auflage, Neuausgabe 1989) zu verweisen, wonach unter â��Bauproduktionâ��,
â��sÃ¤mtliche Bauarbeiten an GebÃ¤uden, die als Neubau, Rekonstruktionsbau
(einschlieÃ�lich Modernisierung), Baureparaturen oder Abbruch von Bauwerkenâ��
(S.Â 127 im WÃ¶rterbuch der Ã�konomie des Sozialismus) zu verstehen seien.
Hinzukommt, dass auch im WÃ¶rterbuch der Ã�konomie des Sozialismus
ausdrÃ¼cklich differenziert wird zwischen der Bauindustrie als wichtigstem Bereich
der Bauwirtschaft, deren Produktion vorwiegend durch industrielle Fertigung von
Bauwerken in Baukombinaten und Baubetrieben (Bau- und Montagekombinate,
Spezialbaukombinate, Landbaukombinate und Wohnungsbaukombinate)
gekennzeichnet war (S.Â 125 im WÃ¶rterbuch der Ã�konomie des Sozialismus), und
der Baureparatur, die alle BaumaÃ�nahmen zur Erhaltung und Modernisierung der
Bausubstanz erfasste, die lediglich zur Teilreproduktion fÃ¼hrte und die die
Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Teile der Rekonstruktion, die
ausdrÃ¼cklich als Rekonstruktionen im nichtproduzierenden Bereich deklariert
wurden, umfasste (S. 128 im WÃ¶rterbuch der Ã�konomie des Sozialismus). 

Â 

Betriebe hingegen, die schwerpunktmÃ¤Ã�ig Dienstleistungen fÃ¼r die Produktion
anderer Betriebe und damit unabdingbare Vorbereitungs- oder Begleitarbeiten fÃ¼r
den Produktionsprozess erbrachten, erhalten dadurch nicht den Charakter eines
Produktionsbetriebes und erfÃ¼llen nicht die betriebliche Voraussetzung (so explizit
fÃ¼r Projektierungsbetriebe: BSG, Urteil vom 28. September 2011 â�� B 5 RS 8/10
R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 19; so explizit fÃ¼r Rationalisierungsbetriebe: BSG,
Urteil vom 27.Â Juli 2004 â�� B 4 RA 8/04 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 20; BSG,
Urteil vom 23. August 2007 â�� BÂ 4 RS 3/06 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 22; so
explizit fÃ¼r Dienstleistungsbetriebe allgemein: BSG, Urteil vom 27. Juli 2004 â�� B
4 RA 11/04 R â�� JURIS-Dokument RdNr. 18; BSG, Urteil vom 6. Mai 2004 â�� B 4 RA
44/03 R â�� JURIS-Dokument RdNr. 17; BSG, Urteil vom 18. Dezember 2003 â�� B 4
RA 14/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 28). MaÃ�gebend ist hierbei auf den
Hauptzweck abzustellen. Die genannte Produktion muss dem Betrieb das GeprÃ¤ge
gegeben haben, also Ã¼berwiegend und vorherrschend gewesen sein (BSG, Urteil
vom 10. April 2002 â�� B 4 RA 10/02 R â�� SozR 3-8570 Â§Â 1 AAÃ�G Nr. 5, S. 29,
S. 35; BSG, Urteil vom 18.Â Dezember 2003 â�� B 4 RA 14/03 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 28; BSG, Urteil vom 6.Â Mai 2004 â�� B 4 RA 44/03 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 17; BSG, Urteil vom 27. Juli 2004 â�� B 4 RA 8/04 R â�� JURIS-
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Dokument, RdNr. 20; BSG, Urteil vom 27. Juli 2004 â�� B 4 RA 11/04 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 18). Der Hauptzweck wird dabei nicht durch die Art der
HilfsgeschÃ¤fte und HilfstÃ¤tigkeiten geÃ¤ndert oder beeinflusst, die zu seiner
Verwirklichung zwangslÃ¤ufig mit ausgefÃ¼hrt werden mÃ¼ssen oder daneben
verrichtet werden (vgl. BSG, Urteil vom 18.Â Dezember 2003 â�� B 4 RA 14/03 R
â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 28). Besteht das Produkt nach dem Hauptzweck
(Schwerpunkt) des Betriebes in einer Dienstleistung, so fÃ¼hren auch
produkttechnische Aufgaben, die zwangslÃ¤ufig, aber allenfalls nach- bzw.
nebengeordnet anfallen, nicht dazu, dass ein Produktionsbetrieb vorliegt (BSG,
Urteil vom 18. Dezember 2003 â�� B 4 RA 14/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 28;
BSG, Urteil vom 6.Â Mai 2004 â�� B 4 RA 44/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 17;
BSG, Urteil vom 27. Juli 2004 â�� B 4 RA 8/04 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 20;
BSG, Urteil vom 27. Juli 2004 â�� B 4 RA 11/04 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 18).

Â 

Im Ã�brigen ist Kennzeichen der massenhaften ProduktionsdurchfÃ¼hrung, dass es
sich um maschinelle, automatisiert hergestellte, flieÃ�bandartige Standardware
handelt. Denn der versorgungsrechtliche Begriff der Massenproduktion im Sinne der
VO-AVItech ist auf die standardisierte Herstellung einer unbestimmten Vielzahl von
SachgÃ¼tern gerichtet. Er ist damit in quantitativer Hinsicht allein durch die
potentielle Unbegrenztheit der betrieblichen Produktion gekennzeichnet, wobei es
nicht auf das konkrete Erreichen einer bestimmten Anzahl von GÃ¼tern ankommt,
die der Betrieb insgesamt produziert oder an einzelne Kunden abgegeben hat. In
ihrem wesentlichen qualitativen Aspekt unterscheidet sich die Massenproduktion
von der auftragsbezogenen Einzelfertigung mit Bezug zu individuellen
KundenwÃ¼nschen als ihrem GegenstÃ¼ck dadurch, dass der Hauptzweck des
Betriebs auf eine industrielle Fertigung standardisierter Produkte in einem
standardisierten und automatisierten Verfahren gerichtet ist. Es ist in erster Linie
diese Produktionsweise, die den Begriff der Massenproduktion im vorliegenden
Zusammenhang kennzeichnet, und die inhaltliche Gesamtbetrachtung des Betriebs
insofern, die ihn zu einem Produktionsbetrieb der Industrie (oder des Bauwesens)
macht. â��Standardisiert und automatisiertâ�� in diesem Sinne ist alles hergestellt,
was mit einem vom Hersteller vorgegebenen Produkt nach Art, Aussehen und
Bauweise identisch ist, aber auch dasjenige Sachgut, das aus mehreren ihrerseits
standardisiert und automatisiert hergestellten Einzelteilen zusammengesetzt und
Teil einer einseitig und abschlieÃ�end allein vom Hersteller vorgegebenen
Produktpalette ist (BSG, Urteil vom 9. Mai 2012 â�� B 5 RS 8/11 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 23; BSG, Urteil vom 9. Oktober 2012 â�� B 5 RS 5/12 R â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 26; BSG, Urteil vom 9.Â Oktober 2012 â�� BÂ 5 RS 5/11 R â��
JURIS-Dokument, RdNr. 26).

Â 

Beim VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau
Hâ�¦. handelte es sich um einen Betrieb, dem die maschinell und automatisiert
durchgefÃ¼hrte Neubauproduktion von Industriebauten in Massenproduktion nach
dem fordistischen Produktionsmodell bzw. als ProduktionsdurchfÃ¼hrungsbetrieb
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mit serienmÃ¤Ã�iger Standardfertigung (von Industriebauten) das maÃ�gebliche
GeprÃ¤ge verliehen hat.

Â 

Dies ergibt sich aus den umfangreich beigezogenen Betriebsunterlagen, den
eingeholten AuskÃ¼nften der Zeitzeugen sowie der eingeholten AuskÃ¼nfte aus
dem Bundesarchiv:

Â 

Der VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau
Hâ�¦. wurde aufgrund der Anweisung des Ministers fÃ¼r Bauwesen Nr. 119 vom
10.Â Januar 1964 zunÃ¤chst als VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Betrieb Feuerungs-
und Grundbau Hâ�¦. gegrÃ¼ndet und gemÃ¤Ã� Eintragungsantrag vom 2. MÃ¤rz
1971 mit der Betriebsnummer: â�¦. am 29. April 1971 in das Register der
volkseigenen Wirtschaft unter der Registernummer: â�¦. eingetragen. Er war dem
Ministerium fÃ¼r Bauwesen als zustÃ¤ndigem Staatsorgan unterstellt. Mit Wirkung
vom 1. Januar 1981 wurde der Betrieb in VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. umbenannt und gemÃ¤Ã�
bestÃ¤tigter Anweisung des Generaldirektors des VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
Rechtsnachfolger des VEB Schornstein- und Feuerungsbau Wâ�¦.. Er bestand bis
Ã¼ber den 30. Juni 1990 fort und verlor seine RechtsfÃ¤higkeit erst mit Eintragung
der, mittels Satzung vom 11. Juni 1990 gegrÃ¼ndeten, Spezialbau
Aktiengesellschaft (AG) in das Handelsregister mit der Nummer: HR â�¦. am
29.Â August 1990.

Â 

Die BetriebsgegenstÃ¤nde des VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb
Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. werden konkret in den vorliegenden
Betriebsunterlagen des Rechtsnachfolgers, der Spezialbau AG, die ausweislich der
UmwandlungserklÃ¤rung vom 11. Juni 1990 sowie des GrÃ¼ndungsberichts vom
11. Juni 1990 die GeschÃ¤fte der Kombinatsleitung sowie des Kombinatsbetriebs
Feuerungs- und Grundbau fortfÃ¼hrte, wie folgt beschrieben (vgl. dazu: Technisch-
Ã¶konomische Konzeption fÃ¼r die unternehmerische TÃ¤tigkeit der Spezialbau-AG
Hâ�¦. vom 23. Mai 1990, Satzung der Spezialbau AG vom 11.Â Juni 1990,
Handelsregisterauszug zum Registerblatt HR B 633):

industrieller Feuerungs- und Schornsteinbau,
Industrieofenbau fÃ¼r die keramische Industrie,
Brunnen- und ingenieurtechnischer Grundbau,
Fliesenarbeiten, Bauwerksabdichtungen und traditioneller Hochbau,
Stahlbau und Baumaschineninstandsetzung.

Â 

Die vom Berufungsgericht befragten Zeitzeugen (Dâ�¦., Eâ�¦. und Fâ�¦.) gaben in
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ihren schriftlichen AuskÃ¼nften vom 16. Januar 2024, vom 26. Januar 2024 und
vom 31. Januar 2024, befragt zu den Hauptaufgaben des Betriebes â�� dem
korrespondierend â�� Folgendes an:

Feuerungsbau: AusfÃ¼hrung aller spezialbautechnischen Leistungen im
Bereich hÃ¶herer Temperaturen, die Spezialkenntnisse und Fertigkeiten im
Baubereich fÃ¼r Hochtemperaturen erforderten, weil diese Leistungen von
normalen Hochbaufirmen nicht erbracht werden konnten. Es wurden dabei 

im Produktionsbereich â��keramischer Ofenbau in Aâ�¦.â�� ausgemauerte
BrennÃ¶fen und ausgemauerte TunnelÃ¶fen sowie HerdwagenÃ¶fen fÃ¼r
die Keramikindustrie sowie fÃ¼r die Glasindustrie, die Metallurgie und die
chemische Industrie im Inland und im Ausland gebaut.
im Produktionsbereich â��Industrieschornsteinbauâ�� Industrieschornsteine
einschlieÃ�lich der Fundamente fÃ¼r Heizkraftwerke von Wohnsiedlungen
und Industrieanlagen in allen Bezirken der DDR neu errichtet.
im Produktionsbereich â��GroÃ�kesselanlagenâ�� GroÃ�kesselanlagen zur
Versorgung von stÃ¤dtischen Wohnvierteln und von Industrieanlagen mit
Strom und WÃ¤rme neu gebaut.

Grundbau: DurchfÃ¼hrung von Grundwasserabsenkungen als Vorbereitung
von grÃ¶Ã�eren Wohnungsbauvorhaben in allen Bezirken der DDR.
Wohnungsbauvorhaben: Errichtung von typisierten Montageschornsteinen
aus vorgefertigten Elementen zur WÃ¤rmeversorgung fÃ¼r Wohnbauten,
Industrieanlagen und Schulen in fast allen grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten der DDR.
KonsumgÃ¼terproduktion: Herstellung von gasbeheizten TÃ¶pferÃ¶fen fÃ¼r
den privaten Bedarf.

Â 

Umfangreich und spezifisch wird die wirtschaftliche TÃ¤tigkeit des VEB
Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. in den
vorliegenden bzw. vom Berufungsgericht von der Beklagten sowie aus dem
Landesarchiv Sachsen-Anhalt beigezogenen GeschÃ¤ftsberichten des konkreten
Kombinatsbetriebes fÃ¼r die Jahre 1988 (vom 10. Februar 1989), 1985 (vom 14.
Februar 1986), 1984 (vom 15. Februar 1985), 1981 (vom 19. Februar 1982), 1976
(vom 18. Februar 1977) und 1968 (von Februar 1969) beschrieben. Daraus ergibt
sich hinsichtlich der BetriebstÃ¤tigkeit des VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. Folgendes:

Die Betriebsaufgaben bestanden in â��Produktionsaufgabenâ�� und die
Bauprodukte wurden in â��eigenen WerkstÃ¤tten und im
Rationalisierungsmittelbauâ�� sowie in der â��Vorfertigungâ��, zum
Beispiel in Form von Rohrleitungen, hergestellt. FÃ¼r die Produktion
existierte der â��Produktionsbereich materiell-technische Versorgungâ��.
Bei den â��Produktionsabschnittenâ�� handelte es sich um
â��geschlossene Produktionsabschnitteâ��, die in
â��Eigenverantwortungâ�� betrieben wurden und die â��durch die
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Leistungs- und RentabilitÃ¤tsentwicklung der Bereiche keramischer
Ofenbau, Schornsteinbau, materiell-technische Versorgung und
Exportvorhabenâ�� gekennzeichnet waren. Die KapazitÃ¤ten des Betriebes
waren ausgerichtet auf die â��produzierenden und
produktionsvorbereitenden Bereicheâ��. Der Betrieb konstatierte ein
â��dynamisches Wachstum der Produktionâ�� durch 

â��bessere Nutzung der Maschinen und GerÃ¤te, vor allem im
Schornsteinbau, wo ein deutlicher Leistungs- und EffektivitÃ¤tsgewinn bei
den Montageschornsteinlinien zu verzeichnenâ�� war,
erhÃ¶hte â��Maschinenauslastung des Grundbausâ��,
den â��Leistungszuwachs aus dem eigenen Rationalisierungsmittelbauâ��
sowie
erhÃ¶hte â��ProduktivitÃ¤t der eigenen WerkstÃ¤ttenâ��,
â��vorangetriebene Arbeiten auf dem Gebiet der Mikroelektronikâ�� und
â��Realisierung der Industrierobotertechnik-EinsatzfÃ¤lleâ��.

â��Im Mittelpunkt der Intensivierung des Reproduktionsprozesses standen
Erzeugnisse und Technologien, die kurzfristig mit hohen Effekten in die Produktion
Ã¼berfÃ¼hrt wurdenâ��, beispielhaft werden dabei aufgezÃ¤hlt:
â��BohrgerÃ¤teâ�� vom Typ â��K 62â��, â��GewÃ¶lberÃ¼stungâ��,
â��Abbruchwalze fÃ¼r DrehrohrÃ¶fenâ��, â��Schraubverbindungen fÃ¼r
Montageschornsteineâ�� und â��HubgerÃ¼st fÃ¼r Montageschornsteineâ��.

Die Produktionsaufgaben wurden in den Bereichen
â��Feuerungsbau/Industrieofenbauâ�� (zum Beispiel Glasofenbau),
â��Grundbauâ�� (inklusive Brunnenbau und Grundwasserabsenkungen) und
â��Schornsteinbauâ�� durchgefÃ¼hrt. Der Schornsteinbau, beim dem es
sich um â��Schornsteinneubauâ�� handelte, gliederte sich in die zwei
Bereiche â��Mauerwerksschornsteinbauâ�� und
â��Montageschornsteinbauâ��, wobei der Montageschornsteinbau ein
doppelt so hohes Bilanz- und ErfÃ¼llungsvolumen einnahm wie der
Mauerwerksschornsteinbau. Diese Bereiche (Feuerungs- bzw. Ofenbau,
Grundbau und Schornsteinbau) wurden vom Betrieb selbst als die
â��produzierenden Hauptabteilungenâ�� sowie als â��Hauptgewerke [der]
Bauproduktionâ�� gekennzeichnet. Daneben verrichtete der Betrieb
Aufgaben in den Bereichen â��Monolithbau/Fliesenarbeitenâ�� und
â��Bauwerksabdichtungenâ��.
Die AusfÃ¼hrung der BautÃ¤tigkeiten erfolgte maschinell und standardisiert
unter Einsatz von â��BohrgerÃ¤tenâ��, â��Spritztechnologieâ��,
â��BohrpfahlgrÃ¼ndungenâ��, â��DurchbohrungsgerÃ¤tenâ��,
â��Vakuumpumpenâ��, â��Steinschneidmaschinenâ��,
â��Gabelstaplernâ��, â��Kleindumpernâ��, â��Multicarsâ��,
â��Kleinschleppernâ��, â��Windenâ��, â��Kippernâ�� und
â��HubzÃ¼geâ�� sowie von â��AusrÃ¼stungsmontagenâ��, wie
â��EintrÃ¤gerbrÃ¼ckenkrÃ¤neâ��, â��Drehwalzenbiegemaschinenâ��,
â��KaltsÃ¤geautomatenâ��, â��Abkantpressenâ�� und
â��Gasringleitungenâ��. Beim Schornsteinbau gelangten speziell
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â��Schornsteinbauwindenâ�� und â��hydraulische Schornsteinwindenâ��
zum Einsatz; im Montageschornsteinbau ging der Betrieb â��von
geschweiÃ�ter zu geschraubter Bauweiseâ�� Ã¼ber. Die Produkterzeugung
erfolgte ebenfalls maschinell und standardisiert unter Einsatz von
â��Werkzeugmaschinenâ��, wie â��Drehmaschinenâ��,
â��Bohrmaschinenâ��, â��FrÃ¤smaschinenâ��, â��BÃ¼gelsÃ¤genâ�� und
â��Tafelscherenâ�� sowie von â��Fertigungslinienâ�� und â��Anwendung
der Mikroelektronik und Industrierobotertechnikâ��. Zum Einsatz gelangten
â��hochproduktive Anlagen und technologische Linien sowie
VorfertigungsstÃ¤ttenâ��, â��produktionsbestimmende Maschinen und
GerÃ¤teâ��, ein â��durchgÃ¤ngiger Zyklusbetrieb auf den Kranlinien des
Montageschornsteinbausâ��, â��GroÃ�gerÃ¤te des Brunnen- und
Grundbausâ�� und â��K-GerÃ¤te mit Raupenfahrwerkâ��. Sowohl in der
â��technisch-technologischen Produktionsvorbereitung [als] auch in den
Bereichen der Produktions- und Versorgungsprozesseâ�� hielt vermehrt die
â��breitenwirksame Nutzung der arbeitsplatznahen Rechentechnikâ�� und
die â��Erweiterung der rechnergestÃ¼tzten ArbeitsplÃ¤tzeâ�� Einzug.
â��Im Bereich des Industrieofenbaus [war] neben der Nutzung von
Programmen fÃ¼r notwendige Berechnungen bei der Auslegung von
IndustrieÃ¶fen in der keramischen Industrie und der technologischen
Vorbereitung der Gewerke des Feuerungsbaus besonders die vollstÃ¤ndige
Vorbereitung der Software- und der Hardwarekonfiguration fÃ¼r die
AusrÃ¼stung des Rollenofens mit einer mikroelektronischen Ofensteuerung
hervorzuheben.â��
Zur ProduktivitÃ¤tserhÃ¶hung im Betrieb trug der Einsatz eigenentwickelter
(als sog. â��Forschungs- und Entwicklungsthemenâ�� beschriebener)
â��Gewinderollautomatenâ��, â��Nadelfilterpumpanlagenâ�� und
erweiterter â��CAD-LÃ¶sungen [im Bereich] BohrpfÃ¤hleâ�� bei, die â��in
die Produktion Ã¼bergeleitetâ�� wurden und die â��sich erfolgreich in der
Produktion bzw. im Vorbereitungsprozess bewÃ¤hrtâ�� hatten. Der Betrieb
widmete sich zur Steigerung der ProduktivitÃ¤t den â��Themen auf dem
Gebiet der Rollofenerweiterentwicklung im keramischen Ofenbau und den
Rationalisierungsaufgaben im Grundbau und Schornsteinbauâ��, â��im
Industrieofenbau â�¦ [der] EinfÃ¼hrung neuer Technologien in der
keramischen Industrieâ�� sowie dem Einsatz von â��Gewinderollautomaten
zur Herstellung der BewehrungsstÃ¤hle fÃ¼r den
Montageschornsteinbauâ��, was zur â��rationellen Fertigung der
BewehrungsstÃ¤hle und vollstÃ¤ndigen Sicherung des Bedarfs
entsprechend dem Produktionsprogramm im Montageschornsteinbauâ��
fÃ¼hrte.
Die â��Industrialisierungâ�� im Betrieb schritt stÃ¤ndig â��durch die
ErhÃ¶hung des Vorfertigungs- und Komplettierungsgrades, die Errichtung
eigener VorfertigungsstÃ¤tten, die VervollstÃ¤ndigung des
Produktionsprofils sowie die Bildung technologischer Zentrenâ�� voran. Dies
betraf unter anderem â��MaÃ�nahmen zur Entwicklung des
Industrieofenbaus fÃ¼r die keramische Industrieâ��. Im
â��Produktionsbereich keramischer Ofenbau â�¦ stellten sich ein
spÃ¼rbarer Leistungsanstieg und die Einhaltung der Inbetriebnahmetermine
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der Neubauobjekte einâ��; gebaut wurden â��mikroelektronisch gesteuerte
Rollenofenâ��, â��Hochtemperaturherdwagenofenâ�� und
â��Haubenofenâ��.
Der â��Rationalisierungsmittelbauâ�� im Betrieb diente ausschlieÃ�lich der
â��ErhÃ¶hung der VerfÃ¼gbarkeit und ZuverlÃ¤ssigkeit der
GerÃ¤tetechnikâ��. Aufgaben der â��Projektierung und Fertigung von
Ersatzteilen und kompletten Baugruppenâ�� waren â��darauf ausgelegt,
nicht nur den alten Zustand wiederherzustellen, sondern durch konstruktive
VerÃ¤nderungen bzw. durch Einsatz hÃ¶herfester Werkstoffe die
VerschleiÃ�festigkeit und die Standzeit zu erhÃ¶henâ��. â��Durch das
LeistungsvermÃ¶gen der bautechnischen Projektierung wurde der
Projektierungsvorlauf fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung der Produktion in allen
Bereichen gesichert.â�� In der Projektierung gelangten
â��Kleinrechentechnikâ��, â��GroÃ�rechentechnikâ�� und â��Elektro-
Analyse-Modelltechnikâ�� zum Einsatz.
Neben den Produktionsaufgaben oblagen dem Betrieb â��Aufgaben zur
Versorgung der BevÃ¶lkerung mit KonsumgÃ¼ternâ��, wobei die
â��ProduktionsdurchfÃ¼hrung in den Sortimenten KleinmÃ¶belproduktion
und TÃ¶pferÃ¶fenâ�� bestand. Weitere â��Fertigerzeugnisse fÃ¼r die
BevÃ¶lkerungâ�� waren: â��Wassergewinnungsanlagenâ��, â��MÃ¶rtelâ��,
â��Gartentischeâ��, â��Gartenteichanlagenâ�� und â��Spielwarenâ��.

Â 

Den vom KlÃ¤ger bereits im Klageverfahren eingereichten Unterlagen
(Informationsblatt zum Brennofen fÃ¼r Keramik und Emaille â�� RKO 400 â�� sowie
weitere Dokumentations-, Konstruktions- und AusfÃ¼hrungsplanunterlagen zu
diesem Keramikbrennofen) ist zudem zu entnehmen, dass es sich bei dem
KonsumgÃ¼terprodukt â��TÃ¶pferofenâ�� des Betriebes um ein standardisiertes
Produkt handelte, welches in maschineller ProduktionsdurchfÃ¼hrung hergestellt
wurde.

Â 

Aus den Betriebsunterlagen ergibt sich damit insgesamt, dass der VEB
Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦.
Ã¼berwiegend in einem standardisierten und automatisiertem Verfahren
Neubauobjekte erstellte und produzierte. Sowohl in den, die HaupttÃ¤tigkeiten des
Betriebes kennzeichnenden, Bereichen des
â��Feuerungsbaus/Industrieofenbausâ�� als auch im Bereich des
â��Montageschornsteinbausâ�� wurden Neubauobjekte in einem standardisierten
und maschinell betriebenen Bauprozess unter Einsatz moderner, rationeller Technik
serienmÃ¤Ã�ig realisiert. Zudem wurden auch im Bereich des â��Grundbausâ��
(inklusive Brunnenbau und Grundwasserabsenkungen) die Gewerke sowohl
maschinell als auch standardisiert ausgefÃ¼hrt; die BautÃ¤tigkeiten widmeten sich
im Ã�brigen auch ganz Ã¼berwiegend Neubauvorhaben. Die daneben vom Betrieb
verrichteten Dienstleistungsaufgaben (Fliesenarbeiten und Bauwerksabdichtungen)
hatten ausweislich der Betriebsunterlagen quantitativ keine

                            19 / 26



 

betriebszweckprÃ¤gende Bedeutung. Bestimmend fÃ¼r den Betrieb war der
standardisierte Industriebau. Dem Betrieb gab daher die Bauproduktion, mithin die
unmittelbare industrielle AusfÃ¼hrung von BautÃ¤tigkeiten, das GeprÃ¤ge, wie sie
vom BSG fÃ¼r eine bundesrechtlich fingierte Zusatzversorgungsanwartschaft fÃ¼r
erforderlich erachtet wird (vgl. dazu explizit: BSG, Urteil vom 8. Juni 2004 â�� BÂ 4
RA 57/03 R â�� SozR 4-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr.Â 3 S. 16). 

Â 

Den Betriebsunterlagen sowie den Angaben der Zeitzeugen lÃ¤sst sich zudem
deutlich entnehmen, dass die Hauptaufgaben des VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. der Konzentration der
BaukapazitÃ¤ten in einem groÃ�en Baukombinat dienten und dadurch gerade dem
Erfordernis Rechnung trugen, in einem selbststÃ¤ndiger Zweig der Volkswirtschaft
die Organisierung und DurchfÃ¼hrung der kompletten Serienfertigung von
gleichartigen Bauwerken zu forcieren, was ebenfalls dem vom BSG aufgestellten
Erfordernis fÃ¼r eine fingierte Zusatzversorgungsanwartschaft der technischen
Intelligenz im Bereich der volkseigenen BauproduktionsdurchfÃ¼hrungsbetriebe
entspricht (vgl. dazu explizit: BSG, Urteil vom 8.Â Juni 2004 â�� B 4 RA 57/03 R â��
SozR 4-8570 Â§Â 1 AAÃ�G Nr.Â 3 S. 16, RdNr. 20; BSG, Urteil vom 23. August 2007
â�� B 4 RS 3/06 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 24). 

Â 

Soweit der Betrieb neben der unmittelbaren Industriebauproduktion auch Aufgaben
in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Projektierung und Rationalisierung
erfÃ¼llt hat, bei denen es sich (fÃ¼r sich betrachtet) um produktionsvorbereitende
Aufgaben im Dienstleistungssektor handelt, die, wenn es sich um die betrieblichen
Hauptaufgaben handeln wÃ¼rden, nach der Rechtsprechung des BSG nicht die
betriebliche Voraussetzung einer fingierten Zusatzversorgungsanwartschaft im
Bereich der technischen Intelligenz erfÃ¼llen wÃ¼rden (vgl. dazu explizit fÃ¼r
Rationalisierungsbetriebe: BSG, Urteil vom 28. September 2011 â�� B 5 RS 8/10 R
â�� JURIS-Dokument, RdNr. 19; BSG, Urteil vom 23.Â August 2007 â�� BÂ 4 RS 3/06
R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 22; BSG, Urteil vom 27.Â Juli 2004 â�� BÂ 4 RA 8/04
R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 20; explizit fÃ¼r Projektierungsbetriebe: BSG, Urteil
vom 28. September 2011 â�� B 5 RS 8/10 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 19; sowie
explizit fÃ¼r Dienstleistungsbetriebe allgemein: BSG, Urteil vom 27. Juli 2004 â�� B
4 RA 11/04 R â�� JURIS-Dokument RdNr.Â 18; BSG, Urteil vom 6.Â Mai 2004 â�� B 4
RA 44/03 R â�� JURIS-Dokument RdNr. 17; BSG, Urteil vom 18. Dezember 2003 â�� 
B 4 RA 14/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 28), weil sie schwerpunktmÃ¤Ã�ig
Dienstleistungen fÃ¼r die Produktion anderer Betriebe beinhalten und dadurch
nicht den Charakter eines Produktionsbetriebes erhalten, vermag diese Bewertung
im konkreten Fall zu keiner anderen WÃ¼rdigung der maÃ�geblichen Sach- und
Rechtslage zu fÃ¼hren. Zwar stellen Betriebszwecke der Forschung und
Entwicklung, der Projektierung und der Rationalisierung selbst keine betrieblichen
TÃ¤tigkeiten dar, die auf die Massenproduktion von Bauwerken oder GÃ¼tern
gerichtet sind (so explizit: BSG, Urteil vom 28. September 2011 â�� B 5 RS 8/10 R
â�� JURIS-Dokument, RdNr. 19; BSG, Urteil vom 23.Â August 2007 â�� B 4 RS 3/06
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R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 22; BSG, Urteil vom 27.Â Juli 2004 â�� BÂ 4 RA 8/04
R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 20). Ein Betrieb mit solchen (isolierten)
Betriebszwecken verfolgt vielmehr TÃ¤tigkeiten, die darauf gerichtet sind,
VorschlÃ¤ge zur Effizienzsteigerung in (anderen) Produktionsbetrieben zu
unterbreiten (= Zweck der Rationalisierung) sowie bloÃ�e Vorbereitungshandlungen
fÃ¼r die Produktion in (anderen) Betrieben vorzunehmen (=Â Zweck der
Projektierung), weshalb BetriebstÃ¤tigkeiten der Rationalisierung und Projektierung
daher nicht dem Bereich der industriellen Fertigung, Fabrikation, Herstellung oder
Produktion von SachgÃ¼tern oder Bauwerken zuzuordnen sind (BSG, Urteil vom 28.
September 2011 â�� B 5 RS 8/10 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 19; BSG, Urteil vom
23.Â August 2007 â�� BÂ 4 RS 3/06 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 22; BSG, Urteil
vom 27.Â Juli 2004 â�� B 4 RA 8/04 R â�� JURIS-Dokument, RdNr.Â 20). Im
konkreten Fall verfolgte der VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb
Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. die Betriebszwecke der Forschung und
Entwicklung, der Projektierung und der Rationalisierung aber weder hauptsÃ¤chlich
oder isoliert, noch fÃ¼r andere Betriebe, sondern zur Realisierung der eigenen
Industriebauproduktion. Es handelte sich damit um unabdingbare Vorbereitungs-
oder Begleitarbeiten fÃ¼r den eigentlichen eigenen Produktionsprozess, die diesem
eigentlichen Betriebszweck nur dienten und damit lediglich untergeordnete
Bedeutung hatten. Der Hauptzweck eines Betriebs wird nÃ¤mlich nicht durch die Art
der HilfsgeschÃ¤fte und HilfstÃ¤tigkeiten geÃ¤ndert oder beeinflusst, die zu seiner
Verwirklichung zwangslÃ¤ufig mit ausgefÃ¼hrt werden mÃ¼ssen oder daneben
verrichtet werden (vgl. BSG, Urteil vom 18.Â Dezember 2003 â�� B 4 RA 14/03 R
â�� JURIS-Dokument, RdNr. 28). Besteht das Produkt nach dem Hauptzweck
(Schwerpunkt) des Betriebes, wie hier, Ã¼berwiegend in einer serienmÃ¤Ã�igen
ProduktionsdurchfÃ¼hrung, so fÃ¼hren auch produktionsvorbereitende oder
produktionsbegleitende Aufgaben, die zwangslÃ¤ufig, aber allenfalls vor- bzw.
nebengeordnet anfallen, nicht dazu, dass die Eigenschaft als Produktionsbetrieb
entfÃ¤llt (vgl. dazu, unter umgekehrten Vorzeichen: BSG, Urteil vom 18. Dezember
2003 â�� B 4 RA 14/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 28; BSG, Urteil vom 6. Mai
2004 â�� BÂ 4 RA 44/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 17; BSG, Urteil vom 27.Â Juli
2004 â�� B 4 RA 8/04 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 20; BSG, Urteil vom 27. Juli
2004 â�� B 4 RA 11/04 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 18). Sehr plastisch wird diese
untergeordnete Rolle der den Hauptbetriebszweck nicht beeinflussenden
HilfstÃ¤tigkeiten fÃ¼r die im Betrieb verrichteten Aufgaben der Rationalisierung
(des Rationalisierungsmittelbaus) in der vom Zeitzeugen Xâ�¦. betriebenen
Internetseite zum Netzauftritt des VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
(www.spezialbaukombinat-magdeburg.com; Stand: Januar 2010), auf die der
KlÃ¤ger die Beklagte bereits im Widerspruchsverfahren mit seinem Schriftsatz vom
5. August 2021 hingewiesen hatte, beschrieben. Dort ist in Bezug auf die Aufgaben
des Rationalisierungsmittelbaus im VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. ausgefÃ¼hrt:

Â 

â��Anders in der DDR, hier ist die Monopolstellung gewollt. Man erhoffte sich
entsprechende Leistungen durch die BÃ¼ndelung der KrÃ¤fte. Das Gegenteil trat
ein, vor allem, als spÃ¤ter dann noch die vielen kleineren Betriebe den Kombinaten
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zugeschlagen wurden. Diese ProduktionskapazitÃ¤ten wurden dann ganz in den
Dienst der Hauptproduktion der Kombinate gestellt. Viele, von den ehemals
selbstÃ¤ndigen Betrieben bis dahin hergestellten Waren gab es auf einmal nicht
mehr. Ein Beispiel fÃ¼r das SBKM [= VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.]: Es konnte
einfach kein Betrieb gefunden werden, der fÃ¼r den Industrieschornsteinbau
geeignete Seilwinden herstellt. So war das SBKM gezwungen, diese selbst zu
entwickeln und zu bauen. Man bedenke, ein Baubetrieb! Dieses ganze Notsystem
bekam noch den hochtrabenden Namen â��Ratiomittelbauâ��, anstatt â��Hilf Dir
selbstâ��.â��

Â 

Lediglich ergÃ¤nzend soll darauf hingewiesen werden, dass die vom VEB
Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. zudem
verrichtete Betriebsaufgabe der KonsumgÃ¼terproduktion gleichfalls maschinell
sowie serienmÃ¤Ã�ig erfolgte und zu einem MassenausstoÃ� standardisierter
Produkte fÃ¼hrte, sodass sich auch unter BerÃ¼cksichtigung dieser â�� an sich
nicht betriebsprÃ¤genden â�� Aufgabe keine andere Bewertung ergibt. 

Â 

Dieses vom Senat gefundene Ergebnis korrespondiert zudem auch mit der
Einordnung des BeschÃ¤ftigungsbetriebes des KlÃ¤gers nach der Systematik der
Volkswirtschaftszweige der DDR in die Wirtschaftsgruppe 20210
(Industriebaubetriebe) im gesamten streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum (Oktober
1979 sowie Mai 1981 bis Juni 1990). Nach Ã�berzeugung des Senats ist neben den
aus den Betriebsunterlagen hervorgehenden Aufgaben des VEB
Spezialbaukombinat Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. auch
die AnknÃ¼pfung an die Zuordnung des Betriebes in der Systematik der
Volkswirtschaftszweige der DDR ein geeignetes abstrakt-generelles Kriterium zur
Bewertung der HaupttÃ¤tigkeit des BeschÃ¤ftigungsbetriebes des KlÃ¤gers (vgl.
dazu auch: BSG, Beschluss vom 13.Â Februar 2008 â�� B 4 RS 133/07 B â�� JURIS-
Dokument, RdNr. 11, wonach der Zuordnung in die Systematik der
Volkswirtschaftszweige der DDR die Bedeutung einer Hilfstatsache zukommen kann,
welche bei der BeweiswÃ¼rdigung fÃ¼r die GeprÃ¤gefeststellung erheblich werden
kann). Dies ergibt sich vor allem aus dem Vorwort zur Systematik der
Volkswirtschaftszweige der DDR fÃ¼r das Jahr 1985, die im Bundesarchiv
zugÃ¤nglich ist und die belegt, dass bereits die DDR im Rahmen ihrer
Ã¶konomischen Planung und statistischen Abrechnung eine Einteilung der Betriebe
nach ihren Hauptaufgaben (ihrer HaupttÃ¤tigkeit) im System der erweiterten
Reproduktion (und damit nach Ã¶konomischen Gesichtspunkten) vorgenommen
hat. Danach erfolgte die Zuordnung der selbstÃ¤ndigen wirtschaftlichen Einheiten
â�� Betriebe, Einrichtungen, Organisationen u.a. â�� unabhÃ¤ngig von der
Unterstellung unter ein Staats- oder wirtschaftsleitendes Organ und der
sozialÃ¶konomischen Struktur. Die Systematik der Volkswirtschaftszweige war
damit frei von mÃ¶glichen VerÃ¤nderungen, die durch verwaltungsmÃ¤Ã�ige
Unterstellungen der Betriebe und Einrichtungen hervorgerufen werden konnten. In
der Systematik der Volkswirtschaftszweige wurde die Volkswirtschaft der DDR in
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neun Wirtschaftsbereiche gegliedert: 1. Industrie, 2. Bauwirtschaft, 3. Land- und
Forstwirtschaft, 4.Â Verkehr, Post und Fernmeldewesen, 5.Â Handel, 6.Â sonstige
Zweige des produzierenden Bereichs, 7.Â Wohnungs- und Kommunalwirtschaft,
Vermittlungs-, Werbe-, Beratungs-, und andere BÃ¼ros, Geld- und Kreditwesen, 8.
Wissenschaft, Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen und 9.Â staatliche
Verwaltung, gesellschaftliche Organisationen. Die Zuordnung der selbststÃ¤ndigen
wirtschaftlichen Einheiten zu den Gruppierungen erfolgte entsprechend dem
Schwerpunkt der Produktion bzw. Leistung oder dem Hauptzweck der Einrichtung,
wobei jede Einheit nur einer Gruppierung zugeordnet werden konnte, mithin der
Hauptzweck des Betriebes dazu ermittelt werden musste. Sie wurde von den
Dienststellen der Staatlichen Zentralverwaltung fÃ¼r Statistik in Zusammenarbeit
mit den Fachorganen festgelegt. Eine Ã�nderung der Zuordnung bedurfte der
Zustimmung der fÃ¼r den Wirtschaftszweig verantwortlichen Fachabteilung der
Staatlichen Zentralverwaltung fÃ¼r Statistik und sollte nur dann erfolgen, wenn die
Hauptproduktion des Betriebs grundsÃ¤tzlich umgestellt worden war. Gerade diese
Zuordnung der einzelnen BeschÃ¤ftigungsbetriebe im Rahmen der Systematik der
Volkswirtschaftszweige bildet ein wesentliches, von subjektiven Elementen freies,
aus dem Wirtschaftssystem der DDR selbst stammendes Kriterium zur Beurteilung
des Hauptzwecks eines Betriebes um festzustellen, ob fÃ¼r einen fiktiven
Einbeziehungsanspruch in die zusÃ¤tzliche Altersversorgung der technischen
Intelligenz die nach der vom BSG herausgearbeiteten verfassungskonformen
Auslegung erforderliche betriebliche Voraussetzung erfÃ¼llt ist. Soweit danach
der VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦. (mit sÃ¤mtlichen seiner drei Kombinatsbetriebe
[Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦., Beton- und KÃ¼hlturmbau Aâ�¦., SÃ¤ureschutz
Aâ�¦.]), ausweislich der vom Senat mit gerichtlichen Schreiben vom 9. Januar 2024
und vom 12. Februar 2024 beigezogenen Auskunft des Bundesarchivs vom 26.
Februar 2024, von 1978 bis Juni 1990 der Wirtschaftsgruppe 20210
(Industriebaubetriebe) zugeordnet war, ist diese Wirtschaftsgruppe dem
produzierenden Bereich der Bauwirtschaft zugehÃ¶rig, die gerade Ã¼berwiegend
Bauproduktion durchfÃ¼hrte. Denn der Wirtschaftsgruppe 20210
(Industriebaubetriebe) zugehÃ¶rig waren unter anderem Betriebe, deren
Hauptaufgaben im Bau von GebÃ¤uden fÃ¼r die Erzeugung, Verteilung und
Umformung von Energie sowie im Bau von baulichen Anlagen fÃ¼r
Produktionszwecke (wie: Schornsteine, RauchkanÃ¤le, KÃ¼hltÃ¼rme, Gruben,
IndustrieÃ¶fen) bestanden. Die statistische Einordnung des Betriebes in die
Systematik der Volkswirtschaftszweige der DDR korrespondiert damit mit den sich
aus den Betriebsunterlagen ergebenden Hauptaufgaben des Betriebes und kann
daher als bestÃ¤tigendes Indiz deklariert werden. Dem BeschÃ¤ftigungsbetrieb des
KlÃ¤gers gab somit â�� wie vom BSG fÃ¼r einen bundesrechtlichen Anspruch fÃ¼r
erforderlich erachtet â�� die Bauproduktion, also die unmittelbare industrielle
AusfÃ¼hrung von BautÃ¤tigkeiten das GeprÃ¤ge (vgl. dazu ausdrÃ¼cklich: BSG,
Urteil vom 8. Juni 2004 â�� B 4 RA 57/03 R â�� SozR 4-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr.Â 3 S.
16).

Â 

BestÃ¤tigung findet die vorgenommene Einordnung des VEB Spezialbaukombinat
Hâ�¦. Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. als
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ProduktionsdurchfÃ¼hrungsbetrieb im Bauwesen zudem auch darin, dass der
Betrieb ausweislich des Auszugs aus dem Register der volkseigenen Wirtschaft dem
Ministerium fÃ¼r Bauwesen unmittelbar als zustÃ¤ndigem Staatsorgan unterstellt
war, welches gemÃ¤Ã� Â§ 15 Abs. 1 Satz 2 des â��Statut[s] des Ministeriums fÃ¼r
Bauwesen â�� Beschluss des Ministerratesâ�� vom 4. September 1975 (DDR-GBl.
1975 I, Nr. 41, S. 682) unter anderem sicherzustellen hatte, dass der Industriebau
den volkswirtschaftlichen Anforderungen, insbesondere bei der Intensivierung der
Produktion, gerecht wurde. Denn das BSG hat wiederholt ausgefÃ¼hrt, dass die
Zuordnung eines VEB zu einem bestimmten Ministerium eines von mehreren
Bewertungskriterien darstellen kann, das zur Bestimmung der Frage, ob die
industrielle Produktion bzw. die Bauproduktion betriebsprÃ¤gend war,
herangezogen werden kann (BSG, Urteil vom 10.Â April 2002 â�� B 4 RA 10/02 R
â�� SozR 3-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr.Â 5 S. 34; Urteil vom 18. Dezember 2003 â�� B 4
RA 18/03 R â�� SozR 4-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr. 1 S. 4; Urteil vom 6. Mai 2004 â�� B 4
RA 52/03 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 29; Urteil vom 8. Juni 2004 â�� B 4 RA 57/03
R â�� SozR 4-8570 Â§ 1 AAÃ�G Nr. 3 S. 19).

Â 

3.

Der KlÃ¤ger erfÃ¼llte am Stichtag (30. Juni 1990) zudem auch die persÃ¶nliche und
sachliche Voraussetzung einer fingierten Zusatzversorgungsanwartschaft. Denn er
war am 30. Juni 1990 berechtigt den â��Titelâ�� eines Diplomingenieurs zu
fÃ¼hren und war auch als solcher, nÃ¤mlich als Objektbauleiter (und zuvor als
Mitarbeiter in der Bauprojektierung bzw. als Projekt[ierungs]ingenieur),
entsprechend seines Berufsbildes, nÃ¤mlich als Ingenieur der Fachrichtung
â��Technologe der Bauproduktionâ��, ingenieurtechnisch beschÃ¤ftigt. Dies ergibt
sich insbesondere aus dem vom KlÃ¤ger bereits im Verwaltungsverfahren
vorgelegten Arbeits- und Ã�nderungsvertrÃ¤gen vom 27. August 1979, vom 27. Mai
1981 und vom 14.Â November 1988. Damit erfÃ¼llte er am 30. Juni 1990
sÃ¤mtliche Voraussetzungen einer fingierten Zusatzversorgungsanwartschaft,
weshalb die Beklagte zur Feststellung der Statusentscheidung, also der Feststellung
der Anwendbarkeit von Â§ 1 AAÃ�G im Falle des KlÃ¤gers, verpflichtet ist.

Â 

4.

Die fingierte Zusatzversorgungsanwartschaft des KlÃ¤gers erstreckt sich auch auf
den gesamten, im Klage- und Berufungsverfahren streitgegenstÃ¤ndlichen,
BeschÃ¤ftigungszeitraum vom 5. Oktober 1979 bis 31. Oktober 1979 und vom 14.
Mai 1981 bis 30.Â Juni 1990. Denn der KlÃ¤ger erfÃ¼llte die persÃ¶nliche, sachliche
und betriebliche Voraussetzung einer fingierten ZugehÃ¶rigkeit zum
Zusatzversorgungssystem der zusÃ¤tzlichen Altersversorgung der technischen
Intelligenz in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betriebe im
vorbezeichneten BeschÃ¤ftigungszeitraum. Klarstellend soll jedoch hinzugefÃ¼gt
werden, dass die Einbeziehung der BeschÃ¤ftigungszeiten 
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vom 1. September 1979 bis 4. Oktober 1979 mangels Vorliegens der
persÃ¶nlichen Voraussetzung (die TitelfÃ¼hrungsbefugnis des KlÃ¤gers als
Diplomingenieur lag erst ab 5. Oktober 1979 vor) sowie
vom 1. November 1979 bis 13. Mai 1981 mangels Vorliegens der sachlichen
und der betrieblichen Voraussetzung (keine tatsÃ¤chliche AusÃ¼bung von
ingenieurtechnischen TÃ¤tigkeiten in einem volkseigenen
ProduktionsdurchfÃ¼hrungsbetrieb)

nicht in Betracht kam, nach dem unbestimmten Antrag des KlÃ¤gers aber auch
nicht begehrt wurde.

Â 

ErgÃ¤nzend wird darauf hingewiesen, dass sich in Bezug auf den Zeitraum der
Ableistung des Grundwehrdienstes bei der NVA (1. November 1979 bis 1. Mai 1981)
keine andere Bewertung der maÃ�geblichen Sach- und Rechtslage daraus ergibt,
dass das vom KlÃ¤ger am 1.Â September 1979 als Projekt[ierungs]ingenieur
aufgenommene ArbeitsrechtsverhÃ¤ltnis beim VEB Spezialbaukombinat Hâ�¦.
Kombinatsbetrieb Feuerungs- und Grundbau Hâ�¦. fÃ¼r die Dauer des
Grundwehrdienstes nur ruhte, was bedeutet, dass sein ArbeitsrechtsverhÃ¤ltnis
durch den Grundwehrdienst nicht beendet wurde, sondern fortbestand. Denn nach
Â§ 2 Abs. 1 der â��Verordnung Ã¼ber die FÃ¶rderung der aus dem aktiven
Wehrdienst entlassenen AngehÃ¶rigen der Nationalen Volksarmee â��
FÃ¶rderungsverordnung â��â�� vom 13. Februar 1975 (DDR-GBl. I 1975, Nr. 13, S.
221) ruhte fÃ¼r die Dauer des Grundwehrdienstes das ArbeitsrechtsverhÃ¤ltnis,
wenn Wehrpflichtige, die in einem ArbeitsrechtsverhÃ¤ltnis standen, zum aktiven
Wehrdienst einberufen wurden. Ein ruhendes ArbeitsverhÃ¤ltnis reicht zur
BegrÃ¼ndung einer fingierten Zusatzversorgungsanwartschaft allerdings nicht aus,
weil Â§ 5 Abs. 1 AAÃ�G die tatsÃ¤chliche AusÃ¼bung einer BeschÃ¤ftigung oder
TÃ¤tigkeit in einem zusatzversorgungsrelevanten System voraussetzt (vgl. dazu
bereits ausfÃ¼hrlich und explizit: SÃ¤chsisches LSG, Urteil vom 8. September 2022
â�� L 7 R 773/19 ZV â�� JURIS-Dokument, RdNr. 99). Nach Â§ 5 Abs. 1 Satz 1
AAÃ�G gelten als Pflichtbeitragszeiten der Rentenversicherung nur solche Zeiten, in
denen der Versorgungsberechtigte eine â��entgeltliche BeschÃ¤ftigungâ�� (zu
irgendeinem Zeitpunkt vor dem 1.Â Juli 1990) ausgeÃ¼bt hat, wegen der ihrer Art
nach eine zusÃ¤tzliche Altersversorgung in einem System vorgesehen war, das in
den Anlagen 1 und 2 zum AAÃ�G aufgelistet ist (BSG, Urteil vom 19. Juli 2011 â�� B
5 RS 7/09 R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 16; BSG, Urteil vom 18. Oktober 2007 â�� B
4 RS 28/07Â R â�� JURIS-Dokument, RdNr. 16; BSG, Urteil vom 24. Juli 2003 â�� B 4
RA 40/02 R â�� SozR 4-8570 Â§ 5 Nr. 1, RdNr. 35). Dies ist beim KlÃ¤ger im
Zeitraum der Ableistung seines Grundwehrdienstes (1. November 1979 bis 1. Mai
1981) sowie im Zeitraum seiner NichtbeschÃ¤ftigung (2. Mai 1981 bis 13. Mai 1981)
nicht der Fall. Er hat in diesen ZeitrÃ¤umen keine â��entgeltliche
BeschÃ¤ftigungâ�� ausgeÃ¼bt, wegen der ihrer Art nach eine zusÃ¤tzliche
Altersversorgung in einem System vorgesehen war, das in den Anlagen 1 und 2 zum
AAÃ�G aufgelistet ist.

Â 
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III.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â§ 183, 193 SGG. Sie berÃ¼cksichtigt Anlass,
Verlauf und Ergebnis des Rechtsstreits. 

Â 

IV.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen nicht vor.

Â 

Erstellt am: 27.05.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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